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1. Die Programmatik der KPÖ

Die Frage nach der Verstaatlichung der
deutschen Monopole und Großbetriebe
stand sowohl in der im Exil entwickelten
Programmatik, als auch in der unmittel-
baren Nachkriegszeit im Mittelpunkt der
wirtschaftspolitischen Forderungen der
KPÖ. Primär leitete sich ihre Argumen-
tation aus der Bestrafung der hitlerfa-
schistischen Kriegstreiber und öster-
reichischen Landesverräter ab: Im An-
fang August 1945 veröffentlichten So-

fortprogramm wurde die „restlose Ver-
nichtung der Machtpositionen des
kriegshetzerischen und kriegsschuldigen
deutschen Großkapitals in Oesterreich“
und die „Verstaatlichung seines in unse-
rem Lande zusammengerafften und zu-
sammengeraubten Besitzes“ verlangt.
Neben der Verstaatlichung des „Deut-
schen Eigentums“, sowie des Vermögens
der Nazi- und Kriegsverbrecher und aus-
ländischen Faschisten erweiterten die
KommunistInnen ihre Forderungen ge-
genüber der im Exil entwickelten Linie1

auch auf die Verstaatlichung der Schlüs-
selindustrien, „insbesondere der Schwer-
industrie und der Bergwerke“.2 Zu ver-
staatlichen seien die Berg- und Hütten-
werke, die Großbetriebe, die Elektro-
und Metallindustrie, sowie die Auto- und
Maschinenindustrie, konkretisierte die
KPÖ im Wahlkampf ihre Forderungen.3

Diese Schlüsselindustrien seien ohnehin
„nahezu ausschließlich im Besitz des
deutschen Finanzkapitals bzw. in den
Händen von landesverräterischen
Großunternehmen und Finanzkapitali-
sten“ gewesen.4 Bezüglich der Organisa-
tionsform der staatlichen Unternehmun-
gen wurde ein Wirtschaftsrat aus Be-
triebsleitern und Vertretern der Arbeiter
und Angestellten als oberste Leitung vor-
geschlagen. Den Vorsitz in diesem Wirt-
schaftsrat sollten ein Staatssekretär und
zwei Unterstaatssekretäre als Vertreter
der drei demokratischen Parteien
führen.5 Die – bereits im Exil formulierte
– Forderung nach einer Verstaatlichung
der Großbanken wurde nach der Befrei-
ung offenbar erst Anfang 1946 erhoben.6

Wohl auch vor dem Hintergrund der
antikommunistischen Flüsterpropagan-
da, dass die KommunistInnen auf die
Verstaatlichung sämtlichen Eigentums

abzielen würden,7 wurde von der KPÖ
wiederholt klargestellt, dass es sich bei
den von ihr geforderten Maßnahmen um
keine Sozialisierung handle. Ebenso
wurde auf die über wirtschaftliche Erwä-
gungen hinausgehende Bedeutung der
Verstaatlichung für die weitere demokra-
tische Entwicklung hingewiesen: Sie sei
„keine sozialistische, sondern eine natio-
nale und demokratische Forderung“,8 ein
„allgemeines nationales Interesse“ zum
Schutz des nationalen Eigentums und zur
Sicherung der staatlichen Unabhängig-
keit.9 Die Nationalisierung des Eigen-
tums jener nazistischen „Industriemag-
naten, die wesentlich dazu beigetragen
haben, Oesterreich unter das deutsche
Joch zu bringen“, sei notwendig, da die
Zentralbüros von Alpine Montan, Böhler
und Schöller geradezu „die Brutstätten
des Faschismus und der Reaktion in Oe-
sterreich“ gewesen seien.10 Neben der
Nationalisierung dieser wirtschaftlichen
Machtpositionen, „die in den Händen
landfremder Abenteurer Sprengstoff ge-
gen Oesterreich waren“, sei jedoch die
Unternehmerinitiative „auf allen anderen
Gebieten“ zu fördern. Die im Sofortpro-

gramm darüber hinaus geforderte Natio-
nalisierung der Schlüsselindustrien, der
Erdölproduktion usw. sei allein „aus
staatspolitischen Gründen“ notwendig.
Der Versuch einer allgemeinen Soziali-
sierung hingegen sei „absurd“, stellte
Staatssekretär Ernst Fischer zu Beginn
des Wahlkampfes klar.11 Begründet wur-
de das „nationale Interesse der über-
großen Mehrheit der österreichischen
Bevölkerung“ an der Verstaatlichung, al-
so nicht nur der Arbeiter, sondern auch
der Handels- und Gewerbetreibenden,
Bauern und sogar der kleinen und mittle-
ren Unternehmer,12 mit neuen Erschei-
nungsformen des Klassenkampfes: Ne-
ben dem alten Gegensatz zwischen Mei-
ster und Gesellen, Bauer und Knecht,
kleinen Unternehmungen und Arbeiter-
schaft sei heute die Interessengemein-
schaft aller gegen die großkapitalisti-
schen Monopole, „gegen die Riesenun-
ternehmungen, gegen die Trusts, gegen
die deutschen Monopole“, die sich „als
die Feinde aller Schichten erwiesen (ha-
ben)“, entscheidend.13 Auch im Rahmen
der Diskussionen um das erste Verstaatli-
chungsgesetz im Juni 1946 wurde klar-

gestellt, dass die „Forderung nach Ver-
staatlichung der Schlüsselindustrien, der
Rohstoffquellen und der Banken [...] in
einer Linie den Zweck“ habe, „zu ver-
hindern, daß sie wieder zu einem Instru-
ment gegen die Demokratie und zu ei-
nem Werkzeug ausländischer Kapitali-
sten gegen die Unabhängigkeit Oester-
reichs werden“.14

Wie bereits in den im Exil ausgearbei-
teten Dokumenten trat die KPÖ dafür
ein, dass das kleine und mittlere Eigen-
tum an Produktionsmitteln – sofern es
nicht „deutsch und faschistisch“ war –
von der Verstaatlichung ausgenommen
sei. Das „rechtmäßig erworbene Eigen-
tum“ sei zu schützen und solle in den
Händen der österreichischen Bauern und
Gewerbetreibenden, Kaufleute und Un-
ternehmer bleiben, wurde am 13. Mai
1945 auf der ersten Parteikonferenz und
auch im Sofortprogramm festgehalten.15

Darüber hinaus habe der Staat die Priva-
tinitiative des kleinen Unternehmers, des
Kaufmann und Gewerbetreibenden zu
fördern.16 Die Frage laute demgemäß
nicht „Verstaatlichung oder Privatinitia-
tive?“, sondern „Verstaatlichung und Pri-
vatinitiative“, fasste Ernst Fischer An-
fang 1946 seine Position und jene der
KPÖ zusammen.17

2. Die Verstaatlichungsfrage 
im Kabinettsrat

Fragen der Verstaatlichung und des
„Deutschen Eigentums“ in Österreich
gewannen im Kabinettsrat der Provisori-
schen Regierung im Verlauf des Som-
mers 1945, nicht zuletzt infolge des Pots-
damer Abkommens, das den alliierten
Mächten das reichsdeutsche Vermögen
in ihrer jeweiligen Zone zusprach, an Be-
deutung. Wie kaum eine andere Frage
stand diese Thematik im Spannungsfeld
alliierter Interessen, die sich in letzter
Konsequenz auch in der Politik der drei
in der Regierung vertretenen Parteien in-
nenpolitisch widerspiegelten. In beson-
derer Weise traf diese Verflechtung in-
nen- und außenpolitischer Faktoren die
KPÖ, hatte diese doch aufgrund ihrer
weitreichenden Identifizierung und Soli-
darisierung mit der sowjetischen Besat-
zungsmacht in ihrer auf nationale öster-
reichische Interessen ausgerichteten Pro-
grammatik und Politik die wirtschaftspo-
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litischen Ansprüche der sowjetischen
Regierung mitzureflektieren.

Die im Sofortprogramm der KPÖ ent-
wickelte Konzeption, die auf eine
„Kombination vergesellschafteter, de-
mokratisch geleiteter Schlüsselindustri-
en mit der Privatinitiative kleiner und
mittlerer Unternehmer“ und – entgegen
einer „bürokratisch zentralisierte(n)
Planwirtschaft“ – auf eine „durch demo-
kratische Körperschaften gelenkte und
kontrollierte Wirtschafsplanung“18 hin-
auslief, führte bereits im Jahr der Befrei-
ung zu Polemiken von Seiten der SPÖ,
um sich in dieser Frage als links der
KPÖ stehende Kraft zu profilieren.19

Auch in der Forschungsliteratur wird
aus ihr durchwegs eine generelle Skep-
sis der KPÖ gegenüber einer unmittelba-
ren Verstaatlichung abgeleitet,20 wobei
derartige Einschätzungen quellenmäßig
nahezu ausschließlich auf wenigen Pas-
sagen in den Studien Adolf Schärfs über
die Nachkriegsentwicklung beruhen.

Zum Verständnis dieser Einwände ist
neben der oben skizzierten programma-
tisch-politischen Linie der KPÖ vor al-
lem das Agieren der kommunistischen
Regierungsmitglieder in der ersten Phase
der Provisorischen Regierung in Be-
tracht zu ziehen, wobei zu berücksichti-
gen ist, dass dieses im Kabinettsrat nur
hinter verschlossenen Türen zum Tragen
kam. In dieser Phase sollen die Kommu-
nisten gegen sofortige Verstaatlichungs-
maßnahmen aufgetreten sein, was sich
zwar anhand der Kabinettsratsprotokolle
quellenmäßig nicht belegen lässt, jedoch
vor dem Hintergrund der kommunisti-
schen Einschätzung der innen- und
außenpolitischen Rahmenbedingungen
nicht unwahrscheinlich erscheint: Nach-
dem die Sowjetunion kein Interesse dar-
an haben konnte, nach ihrem einseitigen
Vorgehen bei der Bestellung der Proviso-
rischen Regierung mit einer raschen Ver-
staatlichung das Misstrauen der West-
mächte zu verstärken und damit die An-
erkennung der Renner-Regierung weiter
zu verzögern, ist angesichts der außenpo-
litischen Rücksichtnahme der KPÖ und
auch vor dem Hintergrund ihres – von
Anton Pelinka als „elastisch“ und „un-
dogmatisch“ charakterisierten21 – Ver-
staatlichungsprogramms nicht an der
Darstellung Schärfs zu zweifeln, wonach
sich die kommunistischen Regierungs-
mitglieder im Mai für eine Vermeidung
des Wortes „Sozialisierung“ aussprachen
und bloß für den Gebrauch des Wortes
„Verstaatlichung“ eintraten.22 Auch die –
von Schärf polemisch ins Treffen geführ-
te23 – Erklärung des KPÖ-Parteivorsit-

zenden Koplenig in der siebten Kabi-
nettsratssitzung am 15. Mai 1945, wo-
nach er „unbeschadet der überwiegenden
Bedeutung der Planwirtschaft“ auch für
die Förderung der Privatinitiative der
Kleingewerbetreibenden, Kaufleute und
kleinen Unternehmer zur Ankurbelung
der Wirtschaft eintrete, lag ganz auf der
Linie des im Exil entwickelten KPÖ-
Konzeptes einer kombinierten Wirt-
schaft. Allerdings müssten Garantien ge-
schaffen werden, dass die Privatinitiative
nicht zur Spekulation führe, hielt Kople-

nig fest.24 Umgekehrt lässt sich nach
Edition der Kabinettsratsprotokolle nicht
nachweisen, dass die SPÖ im Mai 1945
auf Regierungsebene für eine rasche Ver-
staatlichung der Schlüsselindustrien oder
gar für eine umfassende Sozialisierung
eingetreten wäre.

Als die KommunistInnen zur Unter-
streichung ihrer Forderungen im Sommer
1945 dazu übergingen, mittels „Initiati-
ven von unten“ Druck auf die Provisori-
sche Regierung auszuüben, wurden auch
in der Frage der Verstaatlichung dahinge-
hende von der KPÖ lancierte Resolutio-
nen weitergeleitet, etwa von der Beleg-
schaft der Stadlauer Lederindustrie, der
DDSG oder den Arbeitern von Leoben
und Donawitz.25 Im Wahlkampf sahen
sich die KommunistInnen „an der Spitze
des Kampfes“ um die Verstaatlichung.26

Die politischen Absichten der selektiven
Darstellung Adolf Schärfs werden auch
dadurch deutlich, dass er eine Parteien-
vereinbarung von Regierungsmitgliedern
von SPÖ und KPÖ, die sich „uneinge-
schränkt“ für die Verstaatlichung der
Schwerindustrie einsetzte,27 unerwähnt
lässt. Diese Parteienvereinbarung wurde
nach der Einigung zwischen SPÖ und
KPÖ im Gefolge des Potsdamer Abkom-
mens der ÖVP weitergeleitet.28 Insge-
samt erfuhr die Diskussion im Kabinetts-
rat über das reichsdeutsche Vermögen
und die Verstaatlichung nach Bekannt-
werden des Potsdamer Abkommens eine
Intensivierung. Die alliierten Mächte ver-
zichteten hierin zwar auf Reparationen,
jedoch wurde Einigkeit darüber erzielt,
dass der Anspruch der Alliierten auf das
„Deutsche Eigentum“ je nach Zone be-
stehe, womit auch der Sowjetunion das
Recht zugesprochen wurde, als Entschä-
digung für die Zerstörungen und Demon-
tagen der wirtschaftlichen Infrastruktur
ihres Landes infolge des hitlerfaschisti-
schen Eroberungsfeldzugs in ihrer Zone
das „Deutsche Eigentum“ als Wiedergut-
machung requirieren zu dürfen.

Zur Abwehr der sowjetischen Forde-
rungen erhielt die Verstaatlichungsdis-

kussion nun eine taktische Komponente:
Möglicherweise helfe sie, „die Ausliefe-
rung [des reichsdeutschen Vermögens,
Anm.] auszuschließen“, zog Staatskanz-
ler Renner bereits am 7. August 1945
hinsichtlich der Unsicherheiten im Zu-
sammenhang mit dem Potsdamer Ab-
kommen in Erwägung.29 Im Kabinettsrat
sprachen sich vor allem die kommunisti-
schen Regierungsmitglieder mit Vehe-
menz für die rasche Verstaatlichung des
reichsdeutschen Vermögens in Öster-
reich aus: Sowohl Johann Koplenig und
Franz Honner als auch Ernst Fischer

und Karl Altmann traten dementspre-
chend in der 24. Sitzung des Kabinetts-
rats am 15. August 1945 auf. Offen muss
in diesem Zusammenhang die Frage
bleiben, ob die Regierungsmitglieder der
KPÖ ihre Vorschläge mit den sowjeti-
schen Behörden koordinierten, oder –
wie etwa Robert Knight mutmaßt30 – oh-
ne Abstimmung mit ihnen handelten.
Auszuschließen ist jedoch die Behaup-
tung Adolf Schärfs, wonach die Kommu-
nistInnen ihre Forderungen nach Be-
schlagnahme des reichsdeutschen Ver-
mögens nach Bekanntmachung der Pots-
damer Beschlüsse „bloß zum Schein auf-
gestellt“ hätten.31 Die Argumentation der
KPÖ zielte darauf ab, vor dem Hinter-
grund der alliierten Ansprüche mit der
Verstaatlichung des reichsdeutschen Ei-
gentums zumindest die Verhandlungspo-
sition der Provisorischen Regierung zu
stärken: „Wir werden eine viel günstige-
re Position haben, wenn wir als öster-
reichischer Staat als Eigentümer verhan-
deln, als wenn die Frage offen bleibt und
überhaupt kein Eigentümer vorhanden
ist“, gab Koplenig konkret in Hinblick
auf die Frage Zistersdorf zu bedenken.
Klar sei gleichzeitig, dass bei diesen Ver-
handlungen nicht in allen Punkten ge-
wonnen werden könne, ergänzte Karl

Altmann. Eine Verschleppung der Ver-
staatlichung der reichsdeutschen Betrie-
be käme jedoch „einem Verrat an den
 nationalen Interessen des österreichi-
schen Volkes gleich“, Österreich laufe
dann Gefahr, zu einer „völlig der Aus-
beutung preisgegebenen Kolonie“ zu
werden. Ernst Fischer ließ seine nationa-
len Interessen folgende Argumentation in
einer Aussage gipfeln, welche die Her-
ausgeber der Kabinettsratsprotokolle
veranlasste, sie dem zweiten Band der
Edition voranzustellen: „Wir müssen un-

bedingt einen Rechtsboden schaffen, und

wenn hier über Völkerrecht philoso-

phiert wird – ich kann es nicht anders

ausdrücken –, so sollten wir uns, so klein

und schwach wir sind, etwas von dem
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sellschaft zwischen einer sowjetischen
Außenhandelsdelegation und Vertretern
der österreichischen Regierung began-
nen im August 194537 – also vor dem
Einzug der westlichen Alliierten in
 Wien. Bis 8. September sollten die Ver-
handlungen beendet sein. Während sich
Karl Renner und Leopold Figl zunächst
ebenso wie Johann Koplenig im Politi-
schen Kabinettsrat am 28. August 1945
für die Gründung der bilateralen
„Sanaphta“ aussprachen, ließen die
führenden Politiker von SPÖ und ÖVP
letztlich unter dem Druck der West-
mächte und westlicher Kapitalinteressen
das unterschriftsreif vorliegende Ab-
kommen platzen.

In der Kabinettsratssitzung am 5. Sep-
tember 1945 informierte Renner die Re-
gierungsmitglieder über die bisherigen
Beratungen und brachte ihnen zur
Kenntnis, dass der Vertrag „für Öster-
reich in Anbetracht der schwierigen Um-
stände eine günstige Lösung“ sei und
auch ein Vorbild für weitere Verhandlun-
gen mit den westlichen Besatzungs-
mächten darstellen könne. Gleichzeitig
habe sich der Politische Kabinettsrat auf
zwei Bedingungen verständigt: Der Ver-
trag könne nur vorbehaltlich der völker-
rechtlichen Anerkennung der Provisori-
schen Regierung und „unvorgreiflich der
Rechte dritter Staaten“ abgeschlossen
werden. Julius Raab schätzte den Ver-
tragsabschluss als für Österreich wirt-
schaftlich günstig ein. Auch Gerö stellte
klar, dass sich die sowjetischen Stellen
selbst mit der Beschlagnahme des reichs-
deutschen Eigentums in Zistersdorf und
der Bildung einer rein sowjetischen Ge-
sellschaft im Recht befinden würden.
Die sozialdemokratischen Regierungs-
mitglieder Schneidmadl, Schärf, Korp

und Böhm sprachen sich gegen einen so-
fortigen Vertragsabschluss und dafür aus,
die Länderkonferenz mit der Angelegen-
heit zu befassen.

Die kommunistischen Regierungsmit-
glieder verbanden ihre Argumentation für
eine rasche Unterzeichnung des Vertrags-
entwurfs mit der Frage der Anerkennung
der Provisorischen Regierung: Staatsse-
kretär Koplenig stimmte zwar den Vorbe-
halten hinsichtlich der Rechte Dritter an
den Zistersdorfer Ölquellen zu, wies je-
doch das Ansinnen zurück, den Vertrag
nur vorbehaltlich der Anerkennung der
Regierung durch die westlichen Alliier-
ten zuzustimmen, weil dies darauf hin-
auslaufe, der Renner-Regierung das
Recht auf den Abschluss von Verträgen
abzusprechen. Zwar kam Renner in sei-
nem Schlussstatement erneut auf seine

großen englischen Grundsatz zu eigen

machen: Right or wrong – my country!“

Fischer brachte darauf den Antrag ein,
dass ein vom Kabinettsrat eingesetztes
Komitee in der nächsten Sitzung einen
Gesetzesentwurf vorlegen solle, „wo-
nach reichsdeutsches Vermögen in öster-
reichisches Vermögen übergeht“. Karl

Altmann kündigte an, diesen Antrag zu
konkretisieren und auch schriftlich vor-
zulegen. Franz Honner brachte in Erin-
nerung, dass auch andere Vermögens-
werte, z.B. große land- und forstwirt-
schaftliche Unternehmungen, die sich in
den Händen von Ausländern befinden,
womit er wohl auf den Grundbesitz unga-
rischer Magnaten im Burgenland anspiel-
te, zu verstaatlichen seien. In zwei weite-
ren von Ernst Fischer und Karl Altmann

eingebrachten Anträgen forderten die
Kommunisten neben der Verstaatlichung
des reichsdeutschen Vermögens die Be-
schlagnahme des Vermögens von Natio-
nalsozialisten, soweit es sich um Perso-
nen nach § 17 des Verbotsgesetzes han-
delte, sowie die Vorbereitung eines Ge-
setzesentwurfes über die Verstaatlichung
der Schlüsselindustrien und Bergwerke.
In das Komitee zur Behandlung der drei
Anträge wurden die Staatssekretäre Zim-

mermann, Korp, Honner, Heinl und
Raab, sowie die Unterstaatssekretäre
Waldbrunner und Altmann entsendet.32

Die Vorlage derartiger Gesetzesent-
würfe erfolgte zwar noch nicht in der
nächsten Sitzung, jedoch wurde nach am
27. August im Komitee erfolgter Eini-
gung33 das Staatseigentumsgesetz, das
den Übergang des „Deutschen Eigen-
tums“ auf die Republik Österreich vor-
sah, am 29. August im Kabinettsrat be-
schlossen.34 Am 5. September folgte oh-

ne Debatte die Beschlussfassung des
vom Staatsamt Eduard Heinls ausgear-
beiteten Verstaatlichungsgesetzes, das
Unternehmungen der Energiewirtschaft,
des Bergbaues, der Erdölproduktion, der
Eisenhüttenindustrie, der Starkstromin-
dustrie und des Lokomotiv- und Wag-
gonbaues zu verstaatlichen vorsah.35 An-
gesichts des zu erwartenden sowjeti-
schen Einspruchs wurden beide Gesetze
jedoch von vornherein als „deklarative“
Geste, als „Deklarationsgesetze“ ge-
handhabt. Es unterblieb sowohl die Pu-
blikation als auch die Durchführung,
nachdem der sowjetische Gesandte Kise-

lev gegenüber Renner am 5. September
klargestellt hatte, dass das Staatseigen-
tumsgesetz den Potsdamer Beschlüssen
widerspreche und die „Staatsinteressen“
der Sowjetunion beeinträchtige. Renner

wiederum machte geltend, dass seine Re-
gierung entschlossen sei, „gegen die Pots-
damer Beschlüsse zu remonstrieren“.36

3. Die Kontroverse um die 
sowjetisch-österreichische 

Erdölgesellschaft
Zu diesem Zeitpunkt war bereits die

Intention der Sowjetunion klar gewor-
den, mit der Provisorischen Regierung
direkte, bilaterale wirtschaftliche Bin-
dungen einzugehen und die von ihr
gemäß dem Potsdamer Abkommen bean-
spruchten Besitzrechte am „Deutschen
Eigentum“ in Österreich in gemischte
Gesellschaften, halb in sowjetischem,
halb in österreichischem Besitz, einzu-
bringen. Dabei konzentrierten sich die
sowjetische Besatzungsmacht auf zwei
Wirtschaftszweige: die österreichische
Erdölindustrie und die DDSG. Die Ver-
handlungen über eine bilaterale Erdölge-

4. Parteiarbeiterkonferenz der KPÖ am 4. November 1945 im Wiener Konzert-
haus, von links: Franz Honner, Marie Köstler, Johann Koplenig, Karl Altmann,
Ernst Fischer, am Rednerpult: Generalsekretär Friedl Fürnberg.



noch im Schmutz des Faschismus
stecken“.50 Gleichermaßen kritisiert wur-
de die „Verschiebung öffentlichen Volks-
vermögens“ an „private Finanzcliquen“:
Nicht nur dass die Verstaatlichung der
Schlüsselbetriebe hinausgeschoben wer-
de, vielmehr bringe „eine Clique von
großen Finanzherren einen Betrieb nach
dem anderen in ihren Besitz“, aus dem
Staatsbesitz werden ehemalige Nazigroß-
firmen „in die Hände der Finanzclique
Kienböck-Joham gespielt“.51

Zugleich versuchte die KPÖ, auf der
Ebene von Parteienbesprechungen ihren
Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Zunächst kamen die Vertreter der drei
Parteien Ende März 1946 bei Abschluss
ihrer Verhandlungen über das National-
sozialistengesetz in der Tat überein, ra-
schestens in Verhandlungen über die Ver-
staatlichung der Schlüsselindustrien und
Großbanken einzutreten.52 Auch for -
mulierte Franz Honner im Budgetaus-
schuss des Nationalrats im April und Mai
dahingehende Entschließungsanträge,
die Parteienverhandlungen unter Zuzie-
hung der Interessenvertreter vorsahen.53

Nachdem jedoch die KPÖ im dafür vor-
gesehenen, vom parlamentarischen Aus-
schuss für Vermögenssicherung am
21. Mai eingesetzten Unterausschuss54

gar nicht vertreten war, waren weitere In-
itiativen der Kommunisten erforderlich,
um endlich Parteienverhandlungen ein-
zuleiten: Am 22. Mai 1946 trat Karl Alt-

mann, Bundesminister für Energiewirt-
schaft und Elektrifizierung, der tags zu-
vor im Ministerrat einen Entwurf eines
Bundesgesetzes über Verstaatlichung
der österreichischen Energiewirtschaft
eingebracht hatte,55 mit einem Schreiben
an Bundeskanzler Figl heran, bereits in
den nächsten Tagen während der Bud-
getberatungen im Nationalrat „die schon
anlässlich der Parteienverhandlungen
über die Regelung der Nazifrage bespro-
chenen und im Ministerrat und überdies
auch von allen Parteien gewünschten
Parteienverhandlungen über die Ver-
staatlichungsfrage einzuleiten“. Diese
seien „das einzig zweckmäßig Mittel“,
um die Verstaatlichungsfrage „als
ganze“, also auch die Verstaatlichung
der Energiewirtschaft, „der Erledigung
näherzubringen“.56

Nach Annahme des am 24. Mai im
Rahmen der Budgetdebatte verlesenen
Entschließungsantrags des Finanz- und
Budgetausschusses auf Parteienverhand-
lungen im Nationalrat am 28. Mai57 und
auf neuerliche Initiative der KPÖ, die
sich am 11. Juni in einem Schreiben an
ÖVP und SPÖ wandte,58 traten die Par -
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„Eingreifen ausländischer Kapitalisten“
habe dazu geführt, „daß österreichische
Staatsinteressen faktisch zurückgestellt
worden sind“, analysierte Ernst Fischer,
der auch auf „eine Reihe alarmierender
Telegramme aus London und New
York“ und damit auf den westlichen
Druck hinwies. Gleichzeitig warnte der
kommunistische Staatssekretär davor,
„eine Verbitterung der Sowjetunion ge-
gen Österreich hervorzurufen“,46 was
eventuell einen Hinweis darauf gibt,
dass die KPÖ-Führungsspitze über die
Entschlossenheit der Sowjetregierung
hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Inter-
essen im Bilde gewesen sein könnte.

Damit war mit dem Abbruch der Ver-
handlungen über die Zistersdorfer Öl-
quellen im September 1945 die von der
sowjetischen Regierung angestrebte In-
anspruchnahme des „Deutschen Eigen-
tums“ in Österreich mittels bilateraler,
gemischter Gesellschaften an westlichen
Kapitalinteressen, US-britischen Inter-
ventionen und einer entsprechenden Auf-
treffstruktur in SPÖ und ÖVP gescheitert.
Am 18. Oktober 1945 musste Julius

Raab dem Kabinettsrat die Übernahme
der Zistersdorfer Ölquellen durch die so-
wjetischen Besatzungsbehörden mittei-
len.47 Fortan übernahm die Sowjetische

Mineralölverwaltung (SMV) die alleini-
ge Ausbeutung der österreichischen Er-
dölressourcen, im Februar 1946 folgte
die Übernahme der DDSG in die Verwal-
tung der sowjetischen Militärbehörden.

4. Parteienverhandlungen unter
Umgehung der KPÖ

Obwohl sich sowohl SPÖ als auch ÖVP
vor den Wahlen im November 1945 für
die Verstaatlichung von Großbetrieben
ausgesprochen hatten und dieser auch in
die Regierungerklärung von Figl am 21.
Dezember Eingang gefunden hatte,48 wur-
den nach der Regierungsbildung zunächst
keine konkreten Schritte in diese Rich-
tung unternommen. Ein diesbezüglicher
Antrag der SPÖ im Nationalrat am 30.
Jänner 1946 wurde zur weiteren Behand-
lung dem parlamentarischen Ausschuss
für Vermögenssicherung zugewiesen, der
jedoch erst am 21. Mai zusammentrat.49

Vor diesem Hintergrund wurde die wirt-
schaftspolitische Propaganda der KPÖ zu
Jahresbeginn 1946 von der Kritik an der
Verschleppung der Verstaatlichung domi-
niert. Während die Verstaatlichung in den
volksdemokratischen Ländern „zu einem
Gradmesser der demokratischen Entwick-
lung geworden (ist),“ sei „ihre Ergebnis-
losigkeit in Oesterreich ein warnendes
Zeichen dafür, wie tief wir hierzulande

Absicht zurück, vorbehaltlich der beiden
erwähnten Bedingungen, in denen er die
Ausrichtung der Länderkonferenz inklu-
diert sah, zu einem raschen Vertragsab-
schluss zu gelangen,38 dennoch fasste der
Politische Kabinettsrat bereits drei Tage
später, am 8. September 1945, gegen die
Stimme von Johann Koplenig39 den Be-
schluss, die Verhandlungen mit der So-
wjetregierung abzubrechen.40

Die Gründe für diesen Meinungsum-
schwung führen ins Zentrum jener Pro-
blemkonstellation außen- und innenpoli-
tischer Faktoren, die letztlich für die be-
grenzten Spielräume der kommunisti-
schen Regierungsfraktion entscheidend
war und verweisen auf die Kräfteverhält-
nisse im Kabinettsrat der Provisorischen
Regierung: Bereits am 4. September hat-
ten die US-Amerikaner aus „reliable
sources“ erfahren, dass die sowjetische
Regierung der Provisorischen Regierung
die Gründung einer sowjetisch-öster-
reichischen Erdölgesellschaft vorge-
schlagen habe.41 Die westlichen Alliier-
ten erkannten die Gefahr einer einseiti-
gen Ostorientierung der österreichischen
Wirtschaft und begannen nun ihrerseits
massiven Druck auf die Provisorische
Regierung auszuüben. General Clark

drohte sowohl der Renner-Regierung als
auch Marschall Konev mit der Nichtaner-
kennung der Provisorischen Regierung
im Falle eines derartigen Vertragsab-
schlusses.42 Insgesamt machten die west-
lichen Alliierten deutlich, dass die Aner-
kennung der Provisorischen Regierung
vom Verhalten Renners in der Frage der
Vertragsunterzeichnung abhänge.43

Obwohl Staatskanzler Renner selbst
gegenüber den US-Vertretern Erhardt

und Clark am 11. September eingestand,
dass die sowjetische Interpretation des
Potsdamer Abkommens plausibel und in-
sofern die vorgeschlagene Gesellschaft
für Österreich vorteilhaft gewesen sei,44

verweigerte er die Unterzeichnung des
fertig ausformulierten Vertragsentwur-
fes. Neben der politischen Komponente
der Anerkennungsfrage waren es wirt-
schaftliche, konkret britische und US-
amerikanische Kapitalinteressen, die
hinter dem Druck der westlichen Alliier-
ten standen: Es kam zu einer „fast totalen
Identifizierung der britischen und ameri-
kanischen Politik mit den ökonomischen
Interessen“ der Konzerne Royal Dutch

Shell, British Petrol, Soccony Vacuum

und Standard Oil.45 Auf genau diese In-
teressen wiesen die kommunistischen
Regierungsmitglieder in der Kabinetts-
ratssitzung am 12. September 1945 hin:
„private Spekulationsinteressen“ und das
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lichung stattgefun-
den hätten und die
Tätigkeit des Aus-
schusses bereits ab-
geschlossen sei. Es
sei jedoch zu keiner
Einigung gekom-
men. Wunschgemäß
übermittelte die
KPÖ ihre Stellun-
gnahme zu den
mündlich bekannt-
gegebenen Stand-
punkten am 17. Ju-
ni.63 Tags darauf
wurden Altmann,
Soswinski und der
Jurist Johann

Dostal mit der end-
gültigen Formulie-
rung der Vorschläge
für die Verstaatli-
chung beauftragt,
für die Verhandlun-
gen am 19. Juni
wurden Koplenig,
Honner, Altmann

und Soswinski als
Vertreter der KPÖ
nominiert.64 In die-
ser Sitzung stellte

sich jedoch heraus, dass in der Zeit seit
14. Juni im parlamentarischen Unteraus-
schuss eine Einigung zwischen ÖVP und
SPÖ zustandegekommen war, der KPÖ
wurde „bereits eine fertige Deklaration
unterbreitet“.65 Die auf diese Weise über-
gangenen Kommunisten wurden um eine
Stellungnahme bis 22. Juni ersucht, wor-
auf an diesem Tag die KPÖ-Vertreter
„konkrete Vorschläge für ein Parteienü-
bereinkommen“ vorlegten. Als „Mindest-
vorschlag“ forderten die Kommunisten
die Verstaatlichung des Bergbaus, einsch-
ließlich Magnesitförderung, der Hütten-
industrie, der eisenerzeugenden Industrie,
der Metallwalzwerke, der aluminiumer-
zeugenden Industrie, der Energiewirt-
schaft, der Starkstromindustrie, des Lo-
komotiv- und Waggonbaus, der Erdölin-
dustrie, der Zündholzindustrie und der
Flussschifffahrtsgesellschaften. In mehr-
stündigen Verhandlungen wurde jedoch
„auch der kleinste Verbesserungsvor-
schlag“ der KPÖ von den beiden Groß-
parteien abgelehnt, weshalb die KPÖ die
Verhandlungen wohl zu Recht als „eine
Formsache“ einschätzte.66

Die Darstellung der Beratungen in der
KP-Presse wird auch durch den ÖVP-
Politiker Eugen Margarétha, Leiter des
Hauptverbandes der Industrie, bestätigt:
Am 27. Juni vertraute er seinem Tage-

buch an, dass die Verhandlungen am
17. Juni zwischen ÖVP und SPÖ fortge-
setzt worden seien, um sich mit der SPÖ
vor den Parteienverhandlungen mit der
KPÖ „über die wichtigsten Dinge“ zu ei-
nigen. Am 19. Juni sollen die KPÖ-Ver-
treter „ziemlich weitgehende Anträge so-
wohl betreffs des Umfanges als auch be-
züglich der Organisation der Verstaatli-
chung“ eingebracht haben, „doch gingen
wir nicht näher darauf ein, sondern be-
schränkten uns darauf, über das Ergebnis
der bisherigen im Ausschuß geführten
Verhandlungen zu informieren. Nach der
offiziellen Parteienbesprechung einigten
wir uns dann mit den Sozialdemokraten
über alle wesentlichen noch offen geblie-
benen Punkte [...]“.67 Aus den weiteren
Parteienverhandlungen blieb die KPÖ
ebenso wie aus dem dem parlamentari-
schen Vorlauf des Gesetzes68 ausgeklam-
mert. In seiner Stellungnahme zum Ver-
staatlichungsgesetz im Nationalrat be-
kannte Margarétha offen, dass man „die
ohnehin langwierigen und dornenvollen
Verhandlungen“ in der Verstaatlichungs-
frage nicht noch durch die Zuziehung der
KPÖ erschweren wollte, da die Differen-
zen hinsichtlich des Umfangs der Ver-
staatlichungen zu groß waren.69

Damit war die KPÖ in eine für sie
schwierige Situation manövriert worden:
Sie sah sich von ÖVP und SPÖ in eine
Position gedrängt, in der diese „sagen
könnten: ,Wir wollten die Verstaatli-
chung, aber die Kommunisten haben sie
verhindert‘„, „jedes Hineinbringen neuer
Fragen von Seiten der KPÖ würde die
ganze Verstaatlichung gefährden“.70 Dar-
auf wandte sich Johann Koplenig am 24.
Juni seitens der KPÖ in einem „offenen
Brief“ an die beiden Parteien, in dem er
die Position der KPÖ zusammenfasste
und – trotz aller Bedenken – die Zustim-
mung seiner Partei zu der Parteienver-
einbarung erklärte: „Die Kommunisti-

sche Partei, die, wie allgemein bekannt,

die Vorkämpferin der Verstaatlichung

ist, wird keinem Beschluß über die Ver-

staatlichung hinderlich sein, selbst wenn

er, so wie das zwischen den beiden ande-

ren Parteien vereinbarte Abkommen,

nicht den Notwendigkeiten der öster-

reichischen Wirtschaft und den berech-

tigten Forderungen der werktätigen Be-

völkerung entspricht, sondern sich mit

allgemeinen und durchaus ungenügen-

den Bestimmungen begnügt. Die Kom-

munistische Partei wird den Kampf um

eine wirkliche Verstaatlichung in Oe-

sterreich, wie sie den Interessen unseres

Volkes entspricht, weiterführen, stimmt

jedoch der zwischen den beiden anderen

teienvertreter am 14. und 19. Juni erst-
mals zu Beratungen zusammen. Zuvor
hatte die KPÖ ihren im Mai erstellten und
Anfang Juni von Karl Altmann, Otto

Horn, Gottlieb Fiala, Ludwig Soswinski

und Oscar Deubler überarbeiteten Ent-
wurf eines Verstaatlichungsgesetzes59

über ihren Gewerkschaftssekretär
Deubler bereits im ÖGB-Vorstand einge-
bracht, „der eingehende Vorschläge über
den Kreis der zu verstaatlichenden Be-
triebe, über die Organisation der verstaat-
lichten Unternehmungen und über die
Durchführung der Verstaatlichung“ ent-
hielt.60 Diese vom ÖGB-Vorstand mit den
Stimmen seiner sozialistischen und kom-
munistischen Mitglieder am 5. Juni
tatsächlich beschlossenen Vorschläge
sollten als Grundlage für die Besprechun-
gen über die Verstaatlichungsfrage im
ÖGB mit den drei demokratischen Partei-
en dienen. Parallel dazu langten bei Bun-
deskanzler Figl im Juni 1946 zahlreiche
die Verstaatlichung betreffende Resolu-
tionen von Wiener Betrieben ein.61

In der ersten Verhandlungsrunde am
14. Juni, an der für die KPÖ Koplenig,
Honner, Altmann, Horn, Soswinski und
Deubler teilnahmen,62 erklärten die Ver-
treter von SPÖ und ÖVP, dass bereits im
parlamentarischen Unterausschuss Dis-
kussionen über den Umfang der Verstaat-

Franz Honner, Staatssekretär für Inneres in der Provisori-
schen Regierung 1945, Abg. zum Nationalrat, stellvertreten-
der Vorsitzender der Kommunistischen Partei Österreichs.
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Parteien festgelegten Vereinbarung

zu.“71 Franz Honner erklärte am Rah-
men einer Konferenz der kommunisti-
schen Betriebsräte, Betriebs- und Be-
zirksvertrauensmänner der Partei in der
„Scala“ am 27. Juni, dass die Kommuni-
sten dem Entwurf als „eine Teilmaßre-
gel“ zustimmen würden, „aber, wie sie es
in einem Brief an die beiden Parteien
klargelegt haben, den Arbeitern reinen
Wein einschenken“.72

5. Die kommunistische Kritik am
ersten Verstaatlichungsgesetz

Am 26. Juli 1946 wurde im Nationalrat
das „Bundesgesetz über die Verstaatli-
chung von Unternehmungen“, das als
Produkt eines Kompromisses von ÖVP
und SPÖ unter Ausklammerung der KPÖ
ausverhandelt worden war, mit den Stim-
men aller Parteien beschlossen.73 Auf die-
se Vorgangsweise hatte sich das Sekretari-
at der KPÖ am 17. Juli festgelegt.74

Nichtsdestotrotz hat die Legende, dass das
Verstaatlichungsgesetz „gegen die Stim-
men der KPÖ zustande“ kam, bis in die
1970er Jahre hinein auch Eingang in die
wissenschaftliche Literatur gefunden.75

Franz Honner bezeichnete den Geset-
zesentwurf im Nationalrat als bestenfalls
ersten Schritt, der „selbst als solcher [...]
mit schweren Mängeln behaftet“ sei, for-
mulierte die Einwände der KPÖ und
brachte zwei Abänderungsanträge ein,
die sowohl den Umfang der Verstaatli-
chung als auch die Organisation der Ver-
waltung betrafen. Die Anträge Honners,
die auf Beschluss des Sekretariats von

Altmann, Horn und Soswinski ausformu-
liert worden waren,76 fanden nicht die
Unterstützung der beiden anderen Partei-
en und wurden daher auch nicht in Ver-
handlung genommen.77 Zusätzlich zu den
89 Betrieben stellten die Kommunisten
den Antrag, 130 Aktiengesellschaften
und andere Unternehmungen anzufügen.
Zu verstaatlichen seien: Bergbau, einsch-
ließlich Magnesitförderung, Erdölindu-
strie, Hüttenindustrie, Stromerzeugung
und Stromversorgung, Energiewirtschaft,
Starkstromindustrie, Lokomotiv- und
Waggonbau, Erzeugung von Kraftwagen,
Zündholzindustrie, Zementindustrie,
Vollbahnen, Flussschifffahrtsgesellschaf-
ten und Bodenseeschifffahrt, National-
bank und Großbanken, Privatversiche-
rungsanstalten, alle Betriebe der chemi-
schen, der Papierindustrie, Lederindu-
strie, optischen Industrie, Lebens-, Ge-
nuss- und Nährmittelindustrie mit minde-
stens 200 Arbeitern im Jahresdurch-
schnitt, Maschinen- und Werkzeugindu-
strie, Schwachstromindustrie, Radio- und
Glühlampenindustrie, Glasindustrie, Tex-
til- und Schuhindustrie, Getränkeindustrie
mit mindestens 300 Arbeitern im Jahres-
durchschnitt, Unternehmen der Baumate-
rialienindustrie, Bauindustrie und holz-
verarbeitenden Industrie mit mehr als 400
Arbeitern im Jahresdurchschnitt.

Zur Verwaltung der verstaatlichten Be-
triebe forderte Honner ein neues Bun-
desministerium mit einem Gewerkschaf-
ter an der Spitze, außerdem sollte in die-
sem Ministerium zur Führung der Ge-
schäfte der verstaatlichten Betriebe ein
Wirtschaftsrat geschaffen werden aus
Vertretern der Betriebsleitungen der ver-
staatlichten Unternehmungen, der Arbei-
ter- und Angestelltenschaft und der Kon-
sumentenschaft. Der gesamte Reinge-
winn der verstaatlichten Unternehmun-
gen und Betriebe sollte grundsätzlich
und ausschließlich der Verbesserung der
Lebenslage der Arbeiter und Angestell-
ten dienen. Entgegen dieser Forderungen
wurden die verstaatlichten Betriebe in
den Ressortbereich des vom ÖVP-Mini-
ster Krauland geleiteten Bundesministe-
rium für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung zugewiesen, ihre Organi-
sation erfolgte in Form von privatrechtli-
chen Aktiengesellschaften, ihre Organe
wurden vorzugsweise mit Vertretern der
Privatwirtschaft besetzt.78

Die Kritik der KPÖ am Gesetzesent-
wurf von ÖVP und SPÖ konzentrierte
sich darauf, dass die Interessen des aus-
ländischen Monopolkapitals geschont
werden würden. Verschont blieben die
Konzernunternehmungen der „Großen

Fünf“: Österreichische Creditanstalt, Na-
tionalbank, Alpine Montangesellschaft,
Schoeller & Co., Böhler & Co., die die
größten 200 Betriebe Österreichs be-
herrschten. Um deren Macht zu brechen,
„müßte man heute weniger als 200 Groß-
betriebe verstaatlichen [...] schon allein
dadurch (könnten) die Hauptfestungen
des Finanzkapitals in Oesterreich ge-
nommen werden“. Es fehlten ferner „ent-
scheidende Großkonzerne wie Steyr-
Daimler-Puch, Donau-Chemie, Schicht
und Großunternehmungen wie die
Glanzstofffabrik St. Pölten und die Len-
zinger Zellwolle- und Papierfabrik“, so-
wie Unternehmen der Energiewirtschaft.
Ebenso gäbe es keine Festlegung der Or-
ganisationsform, es fehle „jede wie im-
mer geartete Bestimmung über die Ver-
waltung der verstaatlichten Betriebe“,
kritisierte Franz Honner.79

Wie bereits in der Frage bilateraler Ge-
sellschaften stand die KPÖ erneut vor
der Schwierigkeit, ihre Politikentwick-
lung in der Verstaatlichungsfrage mit den
wirtschaftspolitischen Interessen der
 sowjetischen Besatzungsmacht abzu-
stimmen. Im – auf den 27. Juni rückda-
tierten – Befehl Nr. 17 von General-
oberst Kurasov war Anfang Juli 1946
der Übergang der gesamten deutschen
Vermögenswerte in Ostösterreich in das
Eigentum der Sowjetunion verfügt wor-
den,80 die Umsetzung des Verstaat -
lichungsgesetzes wurde von der sowjeti-
schen Besatzungsmacht in ihrer Zone
unter Berufung auf das Kontrollabkom-
men blockiert.81 Vor diesem Hintergrund
wird in der Literatur die Zustimmung der
KPÖ zum Verstaatlichungsgesetz mitun-
ter explizit hervorgehoben,82 standen die
KommunistInnen doch vor einem Di-
lemma: „Stimmten sie gegen die Ver-
staatlichung, dann brachen sie mit ihren
Prinzipien und wurden unglaubwürdig.
Stimmten sie dafür, dann mußten sie sich
den Vorwurf des Antisowjetismus gefal-
len lassen.“83 Die Kritik der KPÖ an der
Ausklammerung von Unternehmen „mit
notorischer Beteiligung des Kapitals
westeuropäischer Länder“ zielte vor al-
lem auf den Umgang des Verstaat -
lichungsgesetzes mit diesen von der So-
wjetunion beanspruchten deutschen Ver-
mögenswerten in Österreich ab:
Während das Verstaatlichungsgesetz „ei-
nen unübersehbaren anti-sowjetischen
Impetus hatte“,84 indem 29 der 44 Betrie-
be in der sowjetisch besetzten Zone (von
insgesamt 70 zu verstaatlichenden Be-
triebe) von der Sowjetunion als „Deut-
sches Eigentum“ reklamiert wurden,85

fehlten Betriebe, die sich in westlich-

Generaloberst Kurasov spricht am
Kongress der Österreichisch-Sowjeti-
schen Gesellschaft am 29.9.1946.
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 kapitalistischem Besitz befanden. Dieses
Kalkül, den sowjetischen Maßnahmen
entgegenzuwirken, wurde von Eugen

Margarétha in einem Tagebucheintrag
am 9. Juni 1946 klar angesprochen: Jene
Unternehmen, die aufgrund der Potsda-
mer Beschlüsse von der Sowjetunion be-
schlagnahmt worden waren, könne man
„anscheinend nur über die Verstaatli-
chung aus deren Händen wieder zurück-
bekommen“. Überdies trachte er „nur
solche Unternehmungen preiszugeben,
die vorwiegend in reichsdeutschen Be-
sitz gekommen sind, und solche Unter-
nehmungen von der Verstaatlichung zu
bewahren, bei denen sonstiges (westli-
ches) Kapital beteiligt ist“.86

Vor diesem Hintergrund charakterisier-
te das KPÖ-Zentralorgan die Einigung
von SPÖ und ÖVP in der Verstaatli-
chungsfrage als „politisches Manöver“
und „bedauerliche Komödie“. Das Ver-
staatlichungsgesetz werde als „Instru-
ment einer demagogischen Agitation“
und als „Druckmittel gegen die Russen“
benutzt: „Noch monatelangen Verzöge-
rungen und Verschleppungen haben die
Unterhändler der beiden traditionellen
Parteien sich über Nacht und hinter dem
Rücken unserer Partei auf einen ,Plan‘
geeinigt, der die große Idee der Verstaat-
lichung zu einem plumpen agitatorischen
Manöver herabwürdigte.“87 Für Ernst Fi-

scher handelte es sich demnach um eine
„Verstaatlichung zur Abwehr der soziali-
stischen Sowjetunion und zum Schutz
des westlichen Großkapitals“.88 Franz

Honner forderte im Nationalrat vielmehr
einen „einheitlichen Standpunkt gegenü-
ber allen ausländischen Interessen“, wie
es auch in der Tschechoslowakei, Jugos-
lawien und Polen praktiziert werde: „man
verstaatlichte die entscheidenden Wirt-
schaftszweige und setzte sich auf Grund
der Verstaatlichung mit den ausländi-
schen Kapitalansprüchen auseinander“.89

In diesem Zusammenhang stand die
Forderung nach direkten Verhandlungen
mit der Regierung der Sowjetunion im
Mittelpunkt der KPÖ-Propaganda.
Während SPÖ und ÖVP nach den ge-
scheiterten Verhandlungen um eine bila-
terale Erdölgesellschaft verstärkt auf die
Unklarheiten im Zusammenhang mit der
Auslegung des Potsdamer Abkommens
zu setzen begannen, hielt Ernst Fischer

bereits im Kabinettsrat der Renner-Re-
gierung für die KPÖ folgende Position zu
den Potsdamer Beschlüssen fest: Man
solle zwar gegen sie demonstrieren, sich
jedoch „nicht einreden, daß dieser Protest
ein nennenswertes Gewicht haben wird“.
Vielmehr regte er an zu versuchen, mit-

tels direkter Verhandlungen mit den So-
wjetstellen „zu einem für Österreich an-
nehmbaren Vertrag zu gelangen“,90 eine
Linie, die für die KPÖ auch im Folgejahr
bestimmend blieb: So zielte ein Entsch-
ließungsantrag von Johann Koplenig und
Ernst Fischer im Nationalrat im Mai
1946 angesichts der bevorstehenden
Übernahme weiterer Betriebe durch die
sowjetische Besatzungsmacht erneut auf
direkte Verhandlungen mit der Sowjet-
union über ihre Ansprüche auf das deut-
sche Vermögen in Österreich aufgrund
des Potsdamer Abkommens ab, um mög-
lichst viel des strittigen Eigentums zu si-
chern, wobei Koplenig einen „großzügi-
gen Verstaatlichungsplan“ als wesentlich-
sten Schritt zur Klärung der Bestimmun-
gen des Abkommens wertete.91 Auch in
der Nationalratsdebatte über die sowjeti-
schen Maßnahmen im Zusammenhang
mit dem Befehl Nr. 17 am 10. Juli 1946
blieb die Forderung nach einer unverzüg-
lichen Aufnahme direkter Verhandlun-
gen, um der Republik einen möglichst
großen Anteil am deutschen Eigentum zu
sichern, im Mittelpunkt der KPÖ-Argu-
mentation. Ein dahingehender Resoluti-
onsantrag Fischers fand jedoch keine
genügende Unterstützung.92

6. Resümee

Insgesamt wurde die weitreichende
kommunistische Verstaatlichungspropa-
ganda wesentlich vom Problemkreis
„Deutsches Eigentum“ und damit in Zu-
sammenhang stehenden wirtschaftlichen
Interessen der Sowjetunion beeinflusst
und überlagert. Zeigte bereits die
 Zistersdorfer Frage im Herbst 1945,
dass neben der fehlenden Anerkennung
der Provisorischen Regierung vor allem
die Tatsache, dass ein offenes Auftreten
gegen die sowjetische Besatzungsmacht
für die KPÖ keine Option darstellte,
zum Hauptproblem der Politik der öster-
reichischen KommunistInnen geworden
war, brachte nun der sowjetische Befehl
Nr. 17 die KommunistInnen „in größte
Verlegenheit“93: Während eine bilatera-
le, auch im Sinne der österreichischen
Interessen liegende Regelung der wirt-
schaftspolitischen Fragen im Zusam-
menhang mit dem reichsdeutschen Ei-
gentum in Österreich von Vertretern der
SPÖ und ÖVP im Jahr der Befreiung mit
dem Hinweis abgewehrt wurde, dass
dafür nur eine von allen vier Besat-
zungsmächten anerkannte Regierung zu-
ständig sei, hatte die KPÖ ab 1945 ein-
seitig die Folgen für jene Maßnahmen zu
tragen, die von der sowjetischen Admini-
stration infolge der gescheiterten Orien-

tierung auf bilaterale Abkommen ergrif-
fen wurden. So speiste sich die antikom-
munistische Propaganda maßgeblich aus
der im öffentlichen Bewusstsein vorge-
nommenen Identifikation der KPÖ mit
der sowjetischen Beschlagnahmepolitik.
Auch Johann Koplenig räumte im Rah-
men einer Plenartagung des Zentralko-
mitees der KPÖ im Mai 1947 im Zusam-
menhang mit Fragen des deutschen Ei-
gentums ein, „daß die Leute den Ein-
druck haben, wir vertreten die Interessen
der Sowjetunion“, und nicht die Interes-
sen Österreichs. Heribert Hütter nannte
diese Frage neben jener der Kriegsgefan-
genen und der Besatzungstruppen als ei-
nes jener „Hauptargumente“, die „in der
Hetze gegen uns gebraucht“ werden.94

Die Rücksichtnahme auf die sowjeti-
schen Interessen ließ die Haltung der
KommunistInnen zur Frage des „Deut-
schen Eigentums“ zumindest zweideutig
erscheinen: Waren es doch gerade die
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der
sowjetischen Besatzungsmacht, die den
auf nationale Interessen abzielenden Ar-
gumenten der KPÖ für eine Verstaatli-
chung des reichsdeutschen Eigentums
weitgehend ihre Zugkraft raubten: Die
„enge Verflechtung von Innen- und
Außenpolitik, die der Verstaatlichungs-
problematik nach dem Zweiten Welt-
krieg das spezifische Gepräge gab“,95

zwang die KommunistInnen, ihre Politik
dergestalt mit den sowjetischen An-
sprüchen zu harmonisieren, dass die
Realisierungsbedingungen ihrer pro-
grammatischen, bereits im Exil ent-
wickelten Orientierung auf Verstaatli-
chung der großen Monopole möglichst
intakt blieben bzw. erste Schritte in diese
Richtung zumindest als Verhandlungser-
folg gegenüber den im Potsdamer Ab-
kommen festgelegten alliierten An-
sprüchen dargestellt werden konnten.
Die ungeachtet dieser Ansprüche von
den kommunistischen Regierungsmit-
gliedern am 15. August 1945 im Kabi-
nettsrat geforderte Schaffung entspre-
chender gesetzlicher Grundlagen, das
Eintreten für gemischte Gesellschaften,
die wiederholten Forderungen nach di-
rekten Verhandlungen mit der sowjeti-
schen Besatzungsmacht über ihre An-
sprüche aufgrund des Potsdamer Ab-
kommens und nach weitreichenden Ver-
staatlichungsmaßnahmen ohne Rück-
sicht auf in- und ausländische Kapitalin-
teressen kamen diesem Anspruch sehr
nahe und stellten angesichts der Tatsa-
che, dass der KPÖ „in der Frage des
Deutschen Eigentums die Hände gebun-
den (waren)“,96 eine einigermaßen reali-



20 Beiträge

2/06

stische Orientierung dar. Ein solcher
Ausweg aus der für die KPÖ schwieri-
gen Lage musste jedoch an den innenpo-
litischen Kräfteverhältnissen scheitern:
Die führenden Politiker von SPÖ und
ÖVP waren unter dem Druck der westli-
chen Alliierten und im Zuge der nunmehr
von ihnen forcierten „Westorientierung“
nicht dazu bereit, die Frage des „Deut-
schen Eigentums“ im Sinne der sowjeti-
schen Interessen und in weiterer Folge
derart zu lösen, dass die KommunistIn-
nen ihr Gesicht als Verteidiger nationaler
Interessen wahren hätten können.

Hinweise auf die Zweideutigkeit der
kommunistischen Haltung, die ja auf ei-
ne Verstaatlichung der deutschen Unter-
nehmungen abzielte, sind ferner in den
Initiativen der engeren Parteiführung zu
sehen, die sich – wie neuere Forschun-
gen Wolfgang Muellers belegen – bei der
sowjetischen Regierung für eine rasche
Beschlagnahme der von der Sowjetunion
beanspruchten Wirtschaftsbetriebe in
Ostösterreich einsetzte, z.B. in einem
Memorandum, das am 20. März 1946
von Koplenig und Generalsekretär Fürn-

berg an Stalin übersandt worden ist. In
einem Anfang Juni von den beiden an
Stalin adressierten Brief wurde diese
Forderung wiederholt: „Wir halten es für

notwendig, dass die sowjetische Besat-

zungsmacht de facto die Kontrolle und

Führung der gesamten Wirtschaft in der

sowjetischen Zone übernimmt“, hieß es
hinsichtlich der sowjetischen Politik in
Österreich.97 Womöglich waren diese
Forderungen jedoch auch mit Überle-
gungen verbunden, wie in – von der
KPÖ wiederholt öffentlich verlangten –
direkten Wirtschaftsverhandlungen mit
der Sowjetunion eine stufenweise Über-
gabe dieser Betriebe vollzogen hätte

gesetz vom 26. Juli 1946 nicht – wie von
der KPÖ verlangt – zu einem Schritt „zur
Verwirklichung echter Volksdemokratie“
als „ein entscheidender Fortschritt auf
dem Weg zum Sozialismus“100 gekom-
men ist. „Zielstellung und Wirkung“ der
Verstaatlichung „war nicht auf eine
Transformation der Ökonomie gerich-
tet“,101 vielmehr sollten „die verstaatlich-
te und von der öffentlichen Hand sub-
ventionierte Grund- und Schwerindustrie
und die ebenfalls verstaatlichte Elektrizi-
tätsindustrie [...] die privaten Wirt-
schaftsunternehmen mit niedrigpreisigen
Produkten bedienen und damit der Pri-
vatwirtschaft auf die Sprünge helfen“.102

Vor allem die ÖVP sah in der Verstaatli-
chung eine realpolitische Notwendigkeit,
die österreichische Wirtschaft und zer-
störte Betriebe mit Staatshilfe wieder
aufzubauen, wozu die Unternehmerinitia-
tive allein nicht ausgereicht hätte. Vor
diesem Hintergrund ist die Verstaatli-
chung „kein Schritt zum Sturz des kapita-
listischen Systems geworden“, schätzte
KPÖ-Sekretär Friedl Fürnberg Jahre
später ein, vielmehr sind „die verstaat-
lichten Betriebe sind [...] Staatskapitalis-
mus ein Teil des Kapitalismus geworden
und stehen unter der Leitung der Kapita-
listenklasse.“103 Sie wurde nicht zu einem
„Hebel der sozialistischen Umgestaltung,
sondern zu einem Instrument des staats-
monopolistischen Kapitalismus“.104
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